
Nutzungsvereinbarung 
zur Online-Melderegisterauskunft der Stadt Erlangen  
(Art. 31 MeldeG – einfache Melderegisterauskunft)  
 
Für die Nutzung der Online-Melderegisterauskunft der 
 
Stadt Erlangen  
Bürgeramt 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
 
wird folgende Nutzungsvereinbarung 
 
mit  
 
Institution 
 

 

Ansprechpartner/in 
 

 

E-Mail 
 

 

Telefonnummer 
 

 

Straße Hausnummer 
 

 

PLZ Ort 
 

 

 
und deren Nutzerin / Nutzer (Mitarbeiter/in) 
 
Familienname 
 

 

Vorname 
 

 

E-Mail 
 

 

Telefonnummer 
 

 

 
getroffen: 

 
1. Die Abfrage der Online-Melderegisterauskunft erfolgt über folgenden Link: 

https://melderegister.komuna.net/ireg_Login/main?mb=66 

2. Die Nutzung der Online-Melderegisterauskunft darf nur durch die/den Mitarbeiter/in der 
oben genannten Institution im Rahmen der übertragenen Tätigkeiten erfolgen. Im Falle 
eines Missbrauchs wird eine Haftung der Meldebehörde ausgeschlossen. 

3. Für jeden Nutzer sind nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein eigener Log-
in-Name und ein eigenes Passwort zu vergeben. Dieser Login-Name und das Passwort 
gelten nur für diesen Nutzer und dürfen nicht an weitere Mitarbeiter oder Dritte weiterge-
geben werden. 

4. Die Freigabe der Nutzer der Online-Melderegisterauskunft erfolgt durch das Bürgeramt.  

5. Die Nutzung kann durch das Bürgeramt jederzeit beendet werden. 



6. Die Auskunftserteilung richtet sich nach Art. 31 MeldeG. Jede Anfrage kann nur über 
einzelne Einwohner gestellt werden. Eine Auskunft über eine Vielzahl nicht namentlich 
bezeichneter Einwohner ist nicht möglich. 

7. Sämtliche Auskunftsanfragen der Institution werden protokolliert. Die Protokollierung be-
zieht sich auf folgende Daten: 
- Institution 
- Nutzer 
- Vorgang (einfache Auskunft) 
- Zeitpunkt der Abfrage 
- Suchkriterium 
- Suchergebnis 
- Erfolgsstatus der Suche (erfolgreich bzw. negativ) 
- IP-Adresse 

8. Die Auskunftsgebühr richtet sich nach dem Bay. Kostengesetz und dem jeweils gelten-
den Kostenverzeichnis.  

9. Die Abrechnung der Online-Melderegisterauskünfte erfolgt einmal jährlich. Der Rech-
nungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. 

10. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die gesuchte Person mit der 
ermittelten Person tatsächlich übereinstimmt. Es wird weiterhin keine Gewähr übernom-
men, dass die gesuchte Person noch in der angezeigten Wohnadresse wohnt. 

 

 

_______________________    _______________________ 
Datum       Stempel und Unterschrift Institution 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 
Datum       Unterschrift Nutzer/in 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 
Datum       Stempel und Unterschrift Bürgeramt 

 
 


